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Prüfungsordnung für den Studiengang Master of Science (M.Sc.) 

 

Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen für die Prüfungsordnung Master of Science (M.Sc.) 

 

Hydrologie 

 

§ 1 Profil des Studiengang  

Der Masterstudiengang im Fach „Hydrologie“ ist forschungsorientiert und konsekutiv.  

 

§ 2 Studienbeginn  

Der Masterstudiengang im Fach „Hydrologie“ kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 

 

§ 3 Berufspraktikum gemäß § 6 der Prüfungsordnung 

Im Masterstudiengang im Fach „Hydrologie“ ist ein Berufspraktikum vorgeschrieben. Dieses soll zwischen 
den Lehrveranstaltungen des zweiten und drittem Fachsemesters absolviert werden und hat einen Um-
fang von mindestens sieben Wochen. Für das erfolgreich absolvierte Berufspraktikum werden 10 ECTS-
Punkte vergeben. Die Anerkennung der praktischen Tätigkeit setzt voraus, dass der bzw. die Studierende 
einen entsprechenden Nachweis vorlegt. Einzelheiten zu Gestaltung und Umfang des Praktikums sowie 
der Anerkennung aufgrund bereits absolvierter vergleichbarer Tätigkeiten ergeben sich aus der Prakti-
kumsordnung in der jeweils gültigen Fassung.  

 

§ 4 Fachprüfungsausschuss 

(1) Sämtliche der in § 9 der Prüfungsordnung genannten Aufgaben und Zuständigkeiten werden an der 
Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften von dem Fachprüfungsausschuss wahrgenommen, der für 
alle an der Fakultät angebotene Masterstudiengänge zuständig ist. Aufgaben des Fachprüfungsaus-
schusses können auf die Vorsitzende/ den Vorsitzenden übertragen werden. 

(2) In der Regel übernimmt die Studiendekanin/der Studiendekan der Fakultät für die Dauer ihrer/seiner 
Amtszeit zugleich den Vorsitz des Fachprüfungsausschusses. Sind weitere Studiendeka-
ne/Studiendekaninnen gewählt, ist in der Regel eine Studiendekanin/ein Studiendekan als Vorsitzen-
de/Vorsitzender und eine/einer als Stellvertreterin/Stellvertreter zu wählen. 

 

§ 5 Masterprüfung gemäß § 12 der Prüfungsordnung 

Die Masterprüfung besteht aus den studienbegleitenden Modulabschlussprüfungen und der Masterarbeit. 
Weitere Prüfungsleistungen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 6 Verwandte Fächer gemäß § 15 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

Für den Masterstudiengang im Fach „Hydrologie“ werden keine verwandten Fächer gemäß § 15 Absatz 2 
der Prüfungsordnung deklariert.  

 

§ 7 Dauer von mündlichen Prüfungen gemäß § 16 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

Mündliche Prüfungen werden als Gruppen- oder Einzelprüfung abgelegt. Die Dauer der Prüfung beträgt 
je Kandidat/in mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten. 

 

§ 8 Dauer von Klausuren gemäß § 17 Absatz 3 der Prüfungsordnung 

Sind für Module schriftliche Prüfungsleistungen in Form von Klausuren vorgesehen, beträgt bei einem 
Umfang des Moduls von 5 ECTS-Punkten die Dauer der Klausur in der Regel mindestens 60 Minuten 
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und höchstens 90 Minuten, bei einem Umfang des Moduls von 10 ECTS-Punkten die Dauer der Klausur 
in der Regel mindestens 120 Minuten und höchstens 180 Minuten. 

 

§ 9 Zulassung zur Master-Arbeit  

Zur Master-Arbeit kann zugelassen werden, wer mindestens im 3. Fachsemester im Studiengang Hydro-
logie eingeschrieben ist und mindestens 70 ECTS-Punkte erworben hat.  

 

§ 10  Master-Arbeit gemäß § 20 der Prüfungsordnung 

(1) Die Master-Arbeit ist innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten zu erstellen und hat eine Wertigkeit 
von 30 ECTS-Punkten. Sie ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Über Ausnahmen ent-
scheidet auf Antrag der Fachprüfungsausschuss. 

(2) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgren-
zung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach § 20 Absatz 1 
der Prüfungsordnung erfüllt.  

(3) Die Master-Arbeit ist in gebundener Form oder auf Antrag in anderer Form in dreifacher Ausfertigung 
beim Prüfungsamt einzureichen. Über einen entsprechenden Antrag entscheidet der Fachprüfungsaus-
schuss im Benehmen mit der Betreuerin/ dem Betreuer der Master-Arbeit. 

 

§ 11  Gesamtnotenbildung gemäß § 21 Absatz 2 der Prüfungsordnung 

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem nach ECTS-Punkten einfach gewichteten 
Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Einzelnoten für die Prüfungen der Module gemäß § 
13 dieser Anlage und der nach ECTS-Punkten einfach gewichteten Note der Master-Arbeit. Der jeweili-
gen Abschlussnote wird ein ECTS-Grad zugeordnet (A bis E). Bezugsgröße der zu vergebenen ECTS-
Grade ist das Kollektiv aller Gesamtnoten der letzten fünf Jahre.  

 

§ 12  Wiederholung von Prüfungsleistungen gemäß § 24 der Prüfungsordnung 

(1) Modulabschlussprüfungen zu Modulen in einem Umfang von insgesamt 10 ECTS-Punkten, die mit 
„nicht ausreichend (5,0)“ bewertet wurden oder als nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt 
werden. Eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen.  

(2) Die zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung setzt in der Regel eine erneute Teilnahme an zuge-
hörigen Lehrveranstaltungen voraus. Die zweite Wiederholungsprüfung ist in den folgenden Semestern 
im Rahmen der regulären Prüfungstermine für diese Prüfungsleistung abzulegen.  

 

§ 13  Studieninhalte 

(1) Im Masterstudiengang im Fach „Hydrologie“ sind die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule zu belegen. Die zu den jeweiligen Modulen zugehörigen Lehrveranstal-
tungen sind in der Regel als Blocklehrveranstaltungen konzipiert. Sie können als Vorlesung und/oder 
Seminar und/oder Übung und/oder Praktikum und/oder Exkursion organisiert sein. Bei den studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen kann es sich um mündliche Prüfungsleistungen und/oder schriftliche Prü-
fungsleistungen handeln. Art und Umfang der zu den Modulen zugehörigen Lehrveranstaltungen sowie 
Art und Umfang der jeweiligen studienbegleitenden Prüfungsleistung und/oder Studienleistung werden für 
jedes Studienjahr im Modulhandbuch bekannt gegeben. 

Modultitel ECTS-Punkte 
Pflicht (P)  

Wahlpflicht (WP) 
Empfohlene 

Fachsemester 

Naturwissenschaftliche Grundlagen 5 P 1 

Hydrologie und Wasserhaushalt 5 P 1 

Hydrometeorologie 5 P 1 

Tracermethoden 5 P 1 
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Grundwasserhydrologie 5 P 1 

Statistik/Regionalisierung 5 P 1 

Bodenphysik 5 P 2 

Einzugsgebietshydrologie 5 P 2 

Regionale Hydrologie 5 P 2 

Hydrologische Geländearbeit 5 P 2 

Berufspraktikum 10 P 2 / 3 

Hydrologische Modellierung 5 P 3 

Stoffhaushalt und Stofftransport 5 P 3 

Aktuelle Themen 5 P 3 

3 Wahlpflichtmodule gemäß § 13 Absatz 2 dieser 
Anlage  

15 WP 3 

Masterarbeit 30 P 4 

 

(2) Im Wahlpflichtbereich müssen im Laufe des Masterstudiums 15 ECTS-Punkte in den angebotenen 
Themenbereichen  
– Wald und Wasser 
– Gewässerökologie 
– Wasserbewirtschaftung 
erworben werden. Jeder dieser Themenbereiche besteht aus drei Modulen mit jeweils einem Umfang von 
5 ECTS-Punkten. Es wird empfohlen im Laufe des Masterstudiums einen der oben genannten Themen-
bereiche vollständig zu absolvieren. Nach Rücksprache mit einem Fachvertreter oder einer Fachvertrete-
rin ist zur Profilbildung des oder der Studierenden auch eine individuelle Zusammenstellung der Wahl-
pflichtmodule aus den oben genannten Themenbereichen möglich.  


